
Sélection d'article sur la
politique suisse

Requête 24.04.2024

Thème Sans restriction
Mot-clés Sans restriction
Acteurs Burkhart, Thierry (fdp/plr, AG) NR/CN, Eichenberger, Corina (fdp/plr,

AG) NR/CN
Type de
processus Sans restriction
Date 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Imprimer

Éditeur

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Contributions de

Bühlmann, Marc
Freymond, Nicolas
Frick, Karin
Gianola, Giada
Gsteiger, Christian
Heer, Elia
Heidelberger, Anja
Lütolf, Lukas
Schmid, Catalina
Schnyder, Sébastien
Schubiger, Maximilian

Citations préféré

Bühlmann, Marc; Freymond, Nicolas; Frick, Karin; Gianola, Giada; Gsteiger, Christian;
Heer, Elia; Heidelberger, Anja; Lütolf, Lukas; Schmid, Catalina; Schnyder, Sébastien;
Schubiger, Maximilian 2024. Sélection d'article sur la politique suisse: , 2008 - 2023.
Bern: Année Politique Suisse, Institut de science politique, Université de Berne.
www.anneepolitique.swiss, téléchargé le 24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE

http://www.anneepolitique.swiss


Sommaire

1Chronique générale
1Eléments du système politique
1Problèmes politiques fondamentaux

1Expositions nationales et universelles

2Ordre juridique

2Sécurité extérieure

3Sécurité intérieure

5Police

5Institutions et droits populaires

5Conseil fédéral

6Mandat parlementaire

8Administration judiciare

10Elections

10Elections fédérales

11Armée
11Armée et société

12Organisation militaire

13Service civil et refus de servir

13Infrastructure et environnement
13Protection de l'environnement

14Politique de protection de l'environnement

14Politique sociale
14Population et travail

14Protection des travailleurs

14Enseignement, culture et médias
14Médias

14Aspects généraux de la politique médiatique

15Partis, associations et groupes d'intérêt
15Associations

15Salariés et syndicats

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Abréviations

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
UNO Organisation der Vereinten Nationen
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
AB-BA Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
GPK Die Geschäftsprüfungskommissionen
NDG Nachrichtendienstgesetz
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
GPK-SR Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
EU Europäische Union
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Büro-NR Büro des Nationalrates
GPDel Geschäftsprüfungsdelegation
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
GK Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung
SPAG Schweizerische Public Affairs Gesellschaft
BÜPF Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und

Fernmeldeverkehrs
SRF Schweizer Radio und Fernsehen
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
SDA Schweizerische Depeschenagentur AG
IK-NR Immunitätskommission des Nationalrates
NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

SSV Schweizer Schiesssportverband

DFJP Département fédéral de justice et police
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
ONU Organisation des Nations unies
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
AS-MPC Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CdG Les Commissions de gestion
LRens Loi sur le renseignement
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
UE Union européenne
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
Bureau-CN Bureau du Conseil national
DélCDG Délégation des Commissions de gestion
SSR Société suisse de radiodiffusion
CJ Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale
SSPA Société Suisse de Public Affairs
LSCPT Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et

télécommunication
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RTS Radio Télévision Suisse
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
ATS Agence Télégraphique Suisse SA
CDI-CN Commission de l'immunité du Conseil national
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)

FST Fédération sportive suisse de tir
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Chronique générale

Eléments du système politique

Problèmes politiques fondamentaux

Expositions nationales et universelles

Nach wie vor befanden sich Projekte zur nächsten Landesausstellung «Expo 2027» in
Bearbeitung. Neu hinzugekommen war mit dem Verein «Nexpo» ein drittes Projekt.

Der Verein «Svizra27» hatte anfänglich lediglich eine Ausstellung im Kanton Aargau
geplant, unterdessen geniesse das Komitee aber grossen Rückhalt aus der Wirtschaft
mehrerer Kantone: Es gebe bereits verbindliche «ideelle wie auch […] materielle
Unterstützung», sagte Vereinspräsident Kurt Schmid gegenüber der Neuen Luzerner
Zeitung (NLZ) im Dezember 2017. Schmid wie auch Vizepräsident Thierry Burkhart (fdp,
AG) hatten aber zuvor gegenüber der Aargauer Zeitung versichert: «Wir wollen keinen
Gigantismus und keinesfalls aus dem Ruder laufende Kosten». Am Konzept «Mensch-
Arbeit-Zusammenhalt» halte man fest, denn die Arbeit gehöre zum täglichen Leben und
die Schweiz sei ein dynamischer Wirtschaftsraum. Erst in einer nächsten Planungsphase
würde man konkrete Umsetzungsideen besprechen und weitere Standorte bestimmen,
denn noch müsse man sich abschliessend mit den Kantonsregierungen Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, Jura und Solothurn und dem Bund absprechen. 

Das zweite Projekt «X-27» stellte mit dem Untertitel «Rendez-vous der Schweiz» die
zwischenmenschlichen Beziehungen in Zeiten der digitalisierten Kommunikation ins
Zentrum. Dabei soll die Bevölkerung bereits in der Planungsphase direkt miteinbezogen
werden, so wie dies nun auch bei der Finanzierung der Fall war: Über 800 Firmen und
Einzelpersonen unterstützten ein Crowdfunding auf der Plattform «wemakeit», damit
eine Machbarkeitsstudie sowie Konturen für die zukünftige Planung erstellt werden
können.
Der Standort Flugplatz Dübendorf (ZH), so der «X-27»-Präsident Peter Sauter in der
NLZ, erhalte eine zusätzliche Legitimation: Da in Dübendorf dereinst ein
Innovationspark entstehen solle, plane man, gemeinsam an einer Infrastruktur zu
arbeiten, die dann nach der Ausstellung wiederverwendet werden könne.

Mit der «Nexpo», dem neuen und dritten Projekt, will man eine Landesausstellung in
den 10 grössten Städten realisieren. Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch leitete
den Projektausschuss und teilte gegenüber der NLZ mit, dass sich der Ansatz von den
früheren Ausstellungen sowie den anderen Ausstellungsprojekten grundlegend
unterscheide: Eine von den Städten getragene Expo umfasse das erste Mal die ganze
Schweiz und drücke die Vielfalt des Landes aus. Bis jetzt sei nicht nur in Zürich,
sondern auch in den anderen Städten «eine grosse Begeisterung» spürbar für die von
den Städten getragene Expo, so Mauch. Im März 2018 hatte das St. Galler-Tagblatt
berichtet, dass die zehn grössten Städte – also St. Gallen, Zürich, Basel, Biel, Genf,
Lausanne, Lugano, Luzern und Winterthur – einen Verein gegründet hätten, um das
Projekt gemeinsam voranzutreiben. Das Ziel sei es, nach Partnern zu suchen und bis
2022 zu eruieren, ob die «Nexpo» wirklich die nächste Landesausstellung werden
könne. Zentrales Thema der Expo soll das Zusammenleben in der Schweiz des 21.
Jahrhunderts werden. Indem, wie auch bei der «X-27», die Bevölkerung verstärkt in die
Planung miteinbezogen werde, wolle man den Zusammenhalt in der Bevölkerung
stärken sowie Stadt, Agglomeration und Land näher zusammenrücken. Damit werde
auch dem Umstand entgegengewirkt, dass der Stadt-Land-Graben immer grösser
werde, wie der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli verlautbarte. 

Noch habe der Bund zur Finanzierung der drei Projekte kein grünes Licht gegeben.
Zuletzt erklärte der Bundesrat seine Bereitschaft zur Finanzierung einer
Landesausstellung beim mittlerweile aufgegebenen Expo-Projekt «Bodensee-
Ostschweiz». Dort sprach er sich für eine Finanzierung von 50 Prozent der
Gesamtkosten «und höchstens einer Milliarde Franken» aus. Gegenüber dem Vorstand
der «Svizra27» habe der Bundesrat aber verlauten lassen, eine Finanzierung künftiger
Projekte sei noch zu beurteilen. Möglich sei, wie die Aargauer Zeitung im Juni 2018
argumentierte, dass mit dem Nein zur Olympiade in Sion 2026 für eine Expo 2027
womöglich Gelder frei würden. 1

DÉBAT PUBLIC
DATE: 12.06.2018
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Ordre juridique

Sécurité extérieure

Das Nachrichtendienstgesetz (NDG) war neben dem BÜPF die zweite Vorlage im Jahr
2015, bei der die eidgenössischen Räte eine Güterabwägung zwischen der Sicherheit
der Bevölkerung und des Staates einerseits und dem Daten- und Persönlichkeitsschutz
andererseits vornehmen mussten. Während das BÜPF jedoch die Verfolgung konkreter
Straftatbestände durch die Behörden regelt, betrifft das NDG die präventive
Überwachung durch den Nachrichtendienst (NDB). Die Gefahr einer erneuten
Fichierung der Bevölkerung, welche von den Gegnern ins Feld geführt wurde, sah die
grosse Mehrheit der vorberatenden SiK-NR nicht gegeben. Ziel des Gesetzes sei die
präventive, gezielte Gewinnung von Schlüsselinformationen und der NDB erhalte dazu
Instrumente für gezielte Eingriffe bei besonderen Bedrohungen, aber keine
Generalvollmacht.

Als Erstrat hatte der Nationalrat dennoch zuerst über einen Nichteintretensantrag zu
entscheiden. «Dieses Gesetz ist schlecht, lückenhaft und geht im entscheidenden
Moment zu weit», begründete Daniel Vischer (gp, ZH) den Antrag. Das Gesetz stelle
«unser kostbarstes Gut, die persönliche Freiheit» aufs Spiel und erlaube dem Staat
einen «Lauschangriff». Die Befürworter des NDG hielten dagegen, dass sich die
Bedrohungen in jüngster Zeit verändert hätten und man darum die Mittel anpassen
müsse, um diesen Bedrohungen entgegenzutreten. Die Schweiz dürfe nicht aufgrund
fehlender Kompetenzen des NDB zu einem Tummelplatz für Kriminelle und Terroristen,
die hier unbehelligt ihre Taten vorbereiten können, sowie für ausländische
Geheimdienste, welche die Überwachung des NDB als unzureichend empfinden,
werden. Nach der hitzigen und langen Debatte votierte die klare Mehrheit der grossen
Kammer mit 154 zu 33 Stimmen schliesslich für Eintreten. Dagegen stimmten die
geschlossene grüne Fraktion, eine Minderheit der SP-Fraktion sowie einzelne Vertreter
anderer Parteien.

Die Detailberatung erfolgte in vier thematischen Blöcken. Im ersten Block beschäftigte
sich der Nationalrat mit den allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes, den Aufgaben
und der Zusammenarbeit des NDB sowie den genehmigungsfreien
Beschaffungsmassnahmen. In diesem Themenbereich folgte die Volkskammer in allen
Punkten ihrer Kommissionsmehrheit und brachte nur geringfügige Änderungen am
Entwurf des Bundesrates an.

Die Bestimmungen des zweiten Blocks, zu denen die genehmigungspflichtigen
Beschaffungsmassnahmen, der Quellenschutz, die Beschaffung von Informationen über
Vorgänge im Ausland, die Kabelaufklärung und die Koordination mit der BÜPF-Revision
gehören, sorgten für weitaus mehr Zündstoff in der Debatte, stellen sie doch den
eigentlichen Kernbereich der Vorlage dar. Bei den genehmigungspflichtigen
Beschaffungsmassnahmen war weniger die konkrete Ausgestaltung umstritten als die
Frage, ob es sie überhaupt geben soll. Es handelt sich dabei um Massnahmen zur
Überwachung ausserhalb des öffentlichen Raumes, d.h. Eingriffe in die Privatsphäre.
Eine Minderheit um Daniel Vischer beantragte, den gesamten Abschnitt betreffend die
genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen aus dem Gesetz zu streichen, da
diese nicht verhältnismässig angewendet werden könnten und «rechtsstaatlich
unzulässig» seien. Das Ansinnen fand im links-grünen Lager grosse Unterstützung, hatte
gegen die bürgerliche Mehrheit aber keine Chance. Die Befürworter argumentierten
einmal mehr, dass diese Kompetenzen für den NDB unerlässlich seien, um die
Sicherheit der Schweiz und ihrer Bevölkerung sicherzustellen. Missbrauch soll durch ein
dreistufiges Bewilligungsverfahren, bei dem eine solche Massnahme zuerst vom
Bundesverwaltungsgericht bewilligt und anschliessend nach einer Konsultation des EDA
und des EJPD vom Chef oder der Chefin des VBS freigegeben werden muss,
ausgeschlossen werden. Das gleiche Spiel wiederholte sich mit den Bestimmungen zur
Kabelaufklärung. Sie geben dem NDB die Befugnis zur Suche nach bestimmten
Schlagworten im Internet. Auch hier war nicht die konkrete Umsetzung umstritten,
sondern die Existenz solcher Massnahmen an sich. Balthasar Glättli (gp, ZH) wollte mit
einem Einzelantrag den gesamten Abschnitt betreffend die Kabelaufklärung aus dem
Gesetz streichen. Die Meinungen und Argumente waren die gleichen wie in der Frage
der genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen und wiederum unterlag das
links-grüne Lager der bürgerlichen Mehrheit im Rat. Die übrigen Bestimmungen in
diesem Beratungsblock waren wenig umstritten und wurden alle gemäss Antrag der
Kommissionsmehrheit angenommen.

Die Diskussion im dritten Block über die Bestimmungen zur Datenbearbeitung und

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.03.2015
KARIN FRICK
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-archivierung verlief entlang der gefestigten Argumentationslinien und war ansonsten
wenig kontrovers. Die Kommission habe sehr hohe Ansprüche an die Datenerfassung,
die Überprüfung der Plausibilität von Daten und die Datenarchivierung gestellt und
immer darauf geachtet, die Interessen der breiten Bevölkerung am
Persönlichkeitsschutz zu respektieren, versicherte Kommissionssprecher Roland Borer
(svp, SO). So folgte der Nationalrat überall den Anträgen seiner Kommissionsmehrheit
und brachte keine substanziellen Änderungen am bundesrätlichen Entwurf an.

Im vierten und letzten Block beschäftigte sich die grosse Kammer mit der politischen
Steuerung, der Kontrolle und Aufsicht über den NDB, dem Organisationsverbot und den
Schlussbestimmungen. Die vom Bundesrat vorgesehene vierfache Kontrolle durch eine
departementsinterne unabhängige Aufsicht, den Sicherheitsausschuss des
Bundesrates, die GPDel sowie eine unabhängige Kontrollinstanz für die Funkaufklärung
stiess im Rat auf ein überwiegend positives Echo. Als einzige grundlegende Änderung
am Entwurf des Bundesrates fügte der Nationalrat auf Antrag seiner Kommission eine
explizite gesetzliche Grundlage für das Verbot von Organisationen oder Gruppierungen
ein, welche terroristische oder gewalttätig-extremistische Aktivitäten propagieren oder
fördern und damit die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz bedrohen. Bisher
konnte der Bundesrat solche Organisationsverbote nur auf Notrecht basierend
erlassen, weshalb ihre Gültigkeit jeweils auf ein halbes Jahr beschränkt war. Allerdings
wollte die grosse Kammer dem Bundesrat hier keine Blankovollmacht erteilen, so dass
sie einen Einzelantrag Eichenberger (fdp, AG) einstimmig annahm, demzufolge sich ein
Verbot auf einen entsprechenden Beschluss der UNO oder der OSZE stützen muss und
nur nach Konsultation der zuständigen parlamentarischen Kommissionen erlassen
werden kann. In allen anderen Punkten folgte sie der Kommissionsmehrheit.

In der Gesamtabstimmung wurde das NDG mit 119 zu 65 Stimmen bei 5 Enthaltungen
klar angenommen. Mit den geschlossen stimmenden Fraktionen der CVP, BDP und FDP
sowie der überwiegenden Mehrheit der SVP-Fraktion auf der Befürworterseite und der
gesamten grünen Fraktion sowie den Fraktionen der SP und der GLP mit jeweils einer
Ausnahme auf der Gegenseite zeigte sich auch in der Gesamtabstimmung der
ideologische Graben zwischen dem bürgerlichen und dem links-grünen Lager deutlich. 2

Sécurité intérieure

Im Nachgang einer Recherche der SDA fiel das Schlaglicht der öffentlichen Debatte im
Februar 2016 plötzlich auf die schon seit Monaten geplante Verschärfung des EU-
Waffenrechts. Als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im vergangenen Jahr solle
mit der Einschränkung des Waffenbesitzes und -handels nun verhindert werden, «dass
Waffen in die Hände von Terroristen fallen», wie EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker von der NZZ zitiert wurde. Sofern die Richtlinie tatsächlich zustande
kommt, muss die Schweiz als Schengen-Vertragsstaat diese übernehmen, um ihre
Mitgliedschaft im Schengener und damit verbunden auch im Dubliner Abkommen nicht
zu gefährden. Dies erläuterte der Bundesrat in seiner Antwort auf eine entsprechende
Interpellation Ruiz (sp, VD; Ip. 15.4199). Die Schweiz sei jedoch in der zuständigen
Expertengruppe des Ministerrates vertreten, wenn auch ohne formales Stimmrecht und
nur mit beratender Funktion, was eine gewisse Einflussnahme ermögliche. Von der
Kommission vorgesehen sind unter anderem strengere Registrierungspflichten, ein
Verbot des Onlinehandels von Waffen und Munition, strengere Regeln für unbrauchbar
gemachte Waffen, ein Bedürfnisnachweis – sei es als Jäger, Sportschütze oder Sammler
– und eine medizinische Untersuchung als Vorbedingungen für den
Waffenerwerbsschein sowie ein Verbot von zivilen halbautomatischen Feuerwaffen, die
wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen. Diese werden von der EU nicht nur wegen
des relativ leicht möglichen Umbaus zu vollautomatischen Waffen, sondern auch
aufgrund ihrer hohen Munitionskapazität als sehr gefährlich angesehen. Waffen
ebendieser Kategorie kommen im ausserdienstlichen Schiesswesen in der Schweiz
jedoch zu breitem Einsatz. Die verschärften Regeln liessen es in der Folge auch nicht
mehr zu, dass Armeeangehörige Ordonnanzwaffen nach dem Ende der Dienstpflicht mit
nach Hause nehmen.
So liess denn auch die Kritik aus dem Umfeld der Waffenlobby nicht lange auf sich
warten. Dora Andres, Präsidentin des Schweizerischen Schiesssportverbandes (SSV),
erklärte in den Medien, der SSV lehne die Vorschläge der Europäischen Kommission
vollumfänglich ab. Die Schweiz brauche kein schärferes Waffenrecht und nötigenfalls
werde man dagegen politisch aktiv werden. Mit rund 133'000 Mitgliedern wäre der SSV
problemlos referendumsfähig. Schützenhilfe erhielt Andres auch von bürgerlichen
Politikerinnen und Politikern, darunter CVP-Präsident Christophe Darbellay (VS),

DÉBAT PUBLIC
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welcher die vorgesehenen Regeln gegenüber dem Sonntags-Blick als «nicht
kompatibel» mit dem schweizerischen Schützenwesen und der Milizarmee
bezeichnete. FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (AG) erachtete gegenüber der
Aargauer Zeitung eine Verschärfung des Waffenrechts als schlicht nicht in der Lage,
mehr Sicherheit zu garantieren; es sei ein «Irrglaube», dass mit strengeren Regeln der
kriminelle Waffenmissbrauch verhindert werden könne. Die Milizarmee und die
Armeewaffen zu Hause seien sogar Teil der «schweizerischen DNA», liess sie im
Sonntags-Blick verlauten.

Im März 2016 gab Bundesrätin Simonetta Sommaruga nach einem Treffen der EU-
Innenminister erste Entwarnung: «Die EU wird der Schweiz das Sturmgewehr nicht
verbieten», wurde sie in der Presse zitiert. Neben der Schweiz hätten sich auch andere
EU-Länder, darunter v.a. baltische und nordische Staaten mit Schützen- und
Jägertradition, gegen zu zentralistische Verschärfungen gewehrt. In der Folge
verabschiedete der Rat der Innenminister Mitte Juni einen entschärften Entwurf mit
einer eigens auf die Schweiz zugeschnittenen Ausnahmebestimmung. Diese
«Schutzklausel für das Schweizer Sturmgewehr» (Tages-Anzeiger) ermöglicht es
Schweizer Armeeangehörigen weiterhin, die Waffe nach Ende der Dienstpflicht zu
behalten. Bedingungen dafür sind allerdings die Mitgliedschaft in einem
Schützenverein, der Nachweis von jährlichen Schiessübungen sowie die regelmässige
medizinische und psychologische Beurteilung des Waffenbesitzers.
Ebendiese Bedingungen waren es denn auch, welche die Freude über den Schweizer
Verhandlungserfolg zumindest auf Seiten der Waffenlobby erheblich trübten. So
schrieb die Basler Zeitung weiterhin von der «Entwaffnung Hunderttausender
Schweizer Bürgerinnen und Bürger»; alle seien auf die Entwarnung Sommarugas
hereingefallen, denn durch die von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen
Bedingungen würden «unbescholtene Schweizerinnen und Schweizer, die eine Waffe
besitzen», kriminalisiert und «der Grundsatz, wonach der Staat seinen Bürgern so lange
vertraut, bis ihnen eine Straftat bewiesen werden kann, [...] ausgehebelt». Stattdessen
müssten ehemalige Soldaten nun beweisen, «dass sie keine Gewalttäter sein wollen».
Nicht zuletzt sah sie darin über Umwege die Umsetzung der 2011 abgelehnten Initiative
gegen Waffengewalt. Auch bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier übten
abermals Kritik an der Richtlinie und nun insbesondere an den Bedingungen im
«Schweizer Paragraphen». Von einer «schlimme[n] Einmischung in die Schweizer
Gesetzgebung» (Walter Müller, fdp, SG) und der Gefährdung der Souveränität der
Schweiz (Adrian Amstutz, svp, BE) war die Rede. Die Urteile über die Richtlinie im
Allgemeinen wie auch über die medizinisch-psychologischen Tests im Besonderen
reichten von «inakzeptabel und lächerlich» (Yannick Buttet, cvp, VS) bis zu «absurd»
(Dora Andres, SSV). Der neue CVP-Präsident Gerhard Pfister (ZG) forderte von
Bundesrätin Sommaruga gar eine Erklärung und allfällige Nachverhandlungen in Brüssel.
Der SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schützenverbandes Werner Salzmann
reichte indes Ende September eine Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch
die EU entwaffnen!» ein. Dem Vorstoss zufolge sollte die Schweiz gemeinsam mit jenen
EU-Staaten, die dem neuen Waffenrecht ebenfalls kritisch gegenüberstehen, die
«unannehmbaren Änderungen» bekämpfen.

Im Dezember 2016 einigten sich Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen
Kommission und des Europäischen Parlaments auf eine Fassung der Waffenrichtlinie,
über die als nächstes das Europäische Parlament befinden wird. Unterdessen war es
der europäischen Waffenlobby gelungen, die Vorlage weiter abzuschwächen. So sieht
der Antrag zuhanden des Europäischen Parlaments kein Verbot halbautomatischer
Waffen mehr vor, sondern lediglich Einschränkungen betreffend den Verkauf und die
maximale Patronenzahl. Den Mitgliedstaaten ist es nun ausserdem freigestellt, ob für
den Waffenerwerb medizinisch-psychologische Tests erforderlich sind oder nicht. Bei
der Überführung in nationales Recht bietet die Richtlinie daher einen gewissen
Spielraum. Was jedoch geblieben ist, sind die Mitgliedschaft in einem Schützenverein
und die regelmässige Teilnahme an Schiessanlässen als Voraussetzungen, damit
Schweizer Armeeangehörige das Sturmgewehr behalten dürfen. Diese Punkte waren im
ausgehenden 2016 denn auch die meistkritisierten, denn mit Vereinspflicht und
Schiesszwang wolle die EU die Freiheit und Selbstbestimmung der Schweizer
beschränken, zeigte sich Werner Salzmann gegenüber der Luzerner Zeitung besorgt. Mit
mehr Dramatik bezeichnete Jean-Luc Addor (VS), SVP-Nationalrat und Vizepräsident
von ProTell, die Schusswaffe als «das Symbol des freien Mannes» und die Reform daher
als unverhältnismässig. ProTell kündigte bereits das Referendum an; man toleriere keine
Verschärfung des Schweizer Waffenrechts. Auch ein Ausschluss aus Schengen/Dublin
würde gemäss diversen Zeitungsberichten von der Waffenlobby damit bewusst in Kauf
genommen. 3
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Im September 2021 reichte der Mitte-Nationalrat Marco Romano (TI) in der grossen
Kammer ein Postulat mit der Forderung ein, dass die Prävention und das Aufdecken
von Aktivitäten zur Bekämpfung der internationalen organisierten Kriminalität
verbessert werden müssten. Dazu solle der Bundesrat in einem Bericht die verfügbaren
Instrumente analysieren und eine Anpassung der Gesetzgebung prüfen, um die zeitnahe
Erkennung von entsprechenden Aktivitäten sowie eine verstärkte Prävention zu
ermöglichen. Unter die zu prüfenden Instrumente falle gemäss dem Postulant der
gezielte Informationsaustausch sowohl zwischen Strafverfolgungsbehörden als auch
zwischen anderen relevanten Bereichen der Verwaltung. In seiner Stellungnahme zeigte
sich der Bundesrat bereit, die vorhandenen Instrumente und den allfälligen
gesetzgeberischen Handlungsbedarf im Rahmen der beiden überwiesenen Vorstösse
Guggisberg (svp, BE; Po. 20.3809) und Eichenberger (fdp, AG; Mo. 18.3592) mit einem
Fokus auf das Melderecht nicht-polizeilicher Behörden zu prüfen. In der Wintersession
2021 überwies der Nationalrat das Postulat Romano schliesslich stillschweigend. 4

POSTULAT
DATE: 17.12.2021
CATALINA SCHMID

Police

Der Bundesrat muss prüfen, wie der Datenaustausch zwischen Behörden bei
Ermittlungen verbessert werden kann, um organisierte Clan- und Bandenkriminalität
frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. In der Herbstsession 2020 nahm der
Nationalrat stillschweigend ein entsprechendes Postulat Guggisberg (svp, BE) an. Es sei
bekannt, dass die Aufdeckung entsprechender krimineller Machenschaften in der
Schweiz durch einen schlecht funktionierenden Datenaustausch und die fehlenden
gesetzlichen Grundlagen häufig behindert oder verhindert werde; dies werde von den
«widerrechtlich Handelnden schamlos ausgenutzt», so der Postulant. Der Bundesrat
zeigte sich in seiner Stellungnahme dazu bereit, mögliche Massnahmen zum besseren
polizeilichen Informationsaustausch im Rahmen der Umsetzung der Motion
Eichenberger (fdp, AG; Mo. 18.3592) zu prüfen. 5

POSTULAT
DATE: 25.09.2020
CATALINA SCHMID

Der Nationalrat nahm in der Wintersession 2023 stillschweigend eine Motion der SiK-
NR für die Schaffung einer Verfassungsgrundlage für eine Bundesregelung des
nationalen polizeilichen Datenaustausches an. Konkret sollte in der Bundesverfassung
dem Bund die Kompetenz eingeräumt werden, die Abfrage polizeilicher Daten zwischen
dem Bund und den Kantonen sowie unter den Kantonen zu regeln.
Kommissionssprecherin Maja Riniker (fdp, AG) verwies im Ratsplenum auf die laufende
Umsetzung der Motion Eichenberger (fdp, AG; Mo. 18.3592), die eine nationale
Koordination und Rechtsgrundlage benötige. Bisher müssten sich die Kantone
untereinander jeweils einzeln für die Herausgabe polizeilicher Daten anfragen.
Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider befürwortete die Motion ebenfalls, denn sie
ermögliche die Schliessung einer Gesetzeslücke und somit einen funktionierenden
polizeilichen Datenaustausch in der Schweiz, falls der eingeschlagene Weg einer
Konkordatslösung unter den Kantonen nicht zum Erfolg führen sollte. 6

MOTION
DATE: 19.12.2023
LUKAS LÜTOLF

Institutions et droits populaires

Conseil fédéral

Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger geriet ob eines Interviews in der «NZZ am Sonntag»
Anfang Februar 2021 ins Visier der Bundesanwaltschaft. Auf die Frage, ob «Regierungen
in Krisen das Volk belügen» dürften, brachte Leuenberger im Sonntagsinterview das
Beispiel der Befreiung von Geiseln: «Wir haben stets verneint, für die Befreiung von
Geiseln Lösegelder bezahlt zu haben. [...] Kommt eine Geisel frei, ist wohl meist bezahlt
worden. Aber da steht nicht ‹Lösegeld› auf dem Einzahlungsschein, sondern da werden
irgendwo Spesen abgebucht.» 
Christoph Blocher, ehemaliger Bundesratskollege von Leuenberger, störte sich an
dieser Aussage. Sie lade nachgerade zu weiteren Entführungen ein, zudem sei zu
prüfen, ob Leuenberger mit seiner Aussage das Amtsgeheimnis verletzt habe. Diese
Forderung wurde gemäss Medien auch von Nationalrat Thierry Burkhart (fdp, AG)
unterstützt. 
Obwohl Leuenberger rasch erklärte, die Aussage tue ihm leid und in seiner Amtszeit
(1995-2010) seien nie Lösegelder bezahlt worden, schaltete sich in der Folge die
Bundesanwaltschaft ein, weil es sich bei einer Amtsgeheimnisverletzung, die auch von
ehemaligen Bundesratsmitgliedern begangen werden kann, um ein Offizialdelikt
handelt. Um eine Untersuchung einleiten zu können, brauchte die Strafbehörde

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 28.04.2021
MARC BÜHLMANN
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allerdings die Zustimmung des amtierenden Bundesratskollegiums, die sie bereits Ende
Februar beantragte. 
Ende April 2021 gab die aktuelle Regierung dann allerdings bekannt, dass sie keine
Ermächtigung für eine Strafuntersuchung erteile. Sie erklärte in ihrer Medienmitteilung
explizit, dass die Schweiz in Entführungsfällen kein Lösegeld bezahle, aber auch keine
Informationen über die Strategie zur Lösung solcher Fälle weitergebe, um die eigene
Position nicht zu schwächen und die betroffenen Schweizer Bürgerinnen und Bürger
nicht zu gefährden. Eine Untersuchung der Aussage Leuenbergers hätte nun aber eine
detaillierte Analyse solcher Strategien zur Folge, was nicht im Interesse der Schweiz
sei. 7

Mandat parlementaire

Am 6. Mai 2015 leitete ein NZZ-Artikel eine eigentliche Kaskade ein, die später als
„Kasachstan-Affäre” nicht nur zahlreiche Diskussionen und Vorstösse zu Lobbyismus-
und Kommissionsgeheimnisregelungen im Bundeshaus auslöste, sondern auch Gesuche
der Bundesanwaltschaft, zwei Parlamentsmitgliedern die Immunität zu entziehen,
provozierte.

Der NZZ-Journalist Markus Häfliger hatte gestützt auf E-Mails, die Unbekannte ins
Internet gestellt hatten, recherchiert, dass eine von Christa Markwalder (fdp, BE)
eingereichte Interpellation formale Ungereimtheiten aufweist. Der Vorstoss war von
Marie-Louise Baumann, Senior Advisor bei der PR-Firma Burson-Marsteller,
ausformuliert worden, die wiederum von einem kasachischen Politiker hierfür finanziell
honoriert worden war. Entsprechend konnten im Vorstoss starke Überarbeitungen aus
Kasachstan selbst ausgewiesen werden. Dass Vorstösse von Parlamentarierinnen und
Parlamentariern von Dritten formuliert werden, ist nicht selten. Dass allerdings ein
autokratisches Land indirekt Einfluss nimmt und dafür bezahlt, sei weniger alltäglich –
so Häfliger in der NZZ. In der Interpellation war der Bundesrat angefragt worden, wie er
die Demokratisierungsprozesse in Kasachstan und die Partei Ak Schol – die indirekte
Auftraggeberin der Interpellation – unterstütze. Markwalder habe zudem drei von
Baumann formulierte und von den kasachischen Auftraggebern überarbeitete Fragen zu
Kasachstan in der APK-NR eingereicht. In einer ersten Reaktion im NZZ-Artikel selber
gab Markwalder zu Protokoll, nicht gewusst zu haben, dass Baumann sich derart eng mit
Kasachstan abgesprochen habe. Sie habe in guter Absicht gehandelt und es handle sich
letztlich um eine harmlose Interpellation, von der andere finanziell profitiert hätten,
was sie ärgere. Sie sei wohl zu gutgläubig gewesen.

Die Reaktionen am nächsten Tag in der Presse waren zuerst noch zurückhaltend. Von
„käuflicher” (AZ) oder „ferngesteuerter” Politik (Blick) war die Rede und davon, dass
man es mit CHF 7'000 – die Summe die Burson-Marsteller für das Verfassen und
Überarbeiten der Interpellation verlangt hatte – ins Bundeshaus schaffe (Le Matin).
Hinterfragt wurden zunächst die „kasachischen Verflechtungen” (NLZ) der Berner FDP-
Politikerin. 
In der Folge nahm die mediale Debatte dann aber Fahrt in zweifache Richtung auf. Auf
der einen Seite wurde der Lobbyismus diskutiert. „Politik-Einflüsterer” hätten
Konjunktur und Lobbying sei ein lukratives Business (AZ). Die „Käuflichkeit von
Politikern” sei „pikant” (WW). Allerdings – so die Meinung in den meisten Medien – sei
das Milizsystem bei der Formulierung von Vorstössen auf ausserparlamentarische
Expertise angewiesen. Weil ein breiter Mitarbeiterstab fehle, würden sich die meisten
Parlamentarierinnen und Parlamentarier etwa von Mitgliedern der Bundesverwaltung
oder Vertreterinnen und Vertretern von Verbänden und NGO's Vorstösse zumindest
vorformulieren lassen. Zahlreiche Parlamentsmitglieder nahmen Christa Markwalder
entsprechend in Schutz. Gefordert wurde aber mehr Transparenz und eine Reform des
Badge-Systems, also der Zulassungsregeln von Lobbyisten ins Bundeshaus. Weil
zahlreiche entsprechende parlamentarische Vorstösse allerdings bisher chancenlos
geblieben waren, spielte Thomas Minder (parteilos, SH) mit dem Gedanken, eine
Volksinitiative zu lancieren, und zahlreiche Parlamentarier kündigten an, neuerliche
Vorstösse für mehr Transparenz zum „krass unterreglementierten Lobbying” (AZ) zu
lancieren. 

Auf der anderen Seite geriet die Person Christa Markwalder immer stärker ins Zwielicht.
Die Bernerin sei selber eine „knallharte Lobbyistin” – vor allem für die Krankenkassen –
und so stark verbandelt, dass sie den Überblick verliere (Blick). Ein gefundenes Fressen
war die Geschichte für die Sonntags-Medien. Die Sonntagszeitung fand heraus, dass die
Antworten, die Markwalder auf ihre Fragen an die APK-NR erhalten hatte, an Kasachstan

AUTRE
DATE: 01.06.2015
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.24 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



weitergeleitet worden waren, obwohl es sich dabei vermutlich um Dokumente
gehandelt habe, die dem Kommissionsgeheimnis unterstellt seien. Markwalder
dementierte, Dokumente weitergegeben zu haben; sie habe sie lediglich mit Baumann
geteilt. Die FDP stellte allerdings in einer Medienmitteilung klar, dass Markwalder von
der Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und Baumann gewusst habe, aber nicht
genügend transparent informiert worden sei. Die Partei verlangte von Markwalder und
Baumann vollständige Transparenz und eine Offenlegung aller Dokumente. In der Presse
wurden erste Forderungen der Ratsrechten laut, dass die designierte
Nationalratspräsidentin ihr Amt im kommenden Jahr nicht antreten dürfe. Markwalder
bezeichnet das Ganze als „Rufmordkampagne”; sie sehe sich als Medienopfer (TA) und
die letzten Tage seien für sie „die Hölle” gewesen (Blick). 
Ende Mai gab die Bundesanwaltschaft bekannt, dass gegen Markwalder zwei
Strafanzeigen von Privatpersonen eingegangen seien und sie Ermittlungen aufnehmen
wolle, wenn die Immunität der Bernerin aufgehoben werde, wonach sie ersuche. Die
APK-NR entschied sich ihrerseits mit 18 zu 0 Stimmen bei 5 Enthaltungen, keine
Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung einzureichen. Die Kommission entschied
sich gar mit 14 zu 9 Stimmen (1 Enthaltung) dafür, die besagten Dokumente (die Fragen
von Markwalder und die Antworten des Bundesrates) zu veröffentlichen. Auch das
Büro-NR beschloss Anfang Juni, auf disziplinarische Massnahmen gegen Markwalder zu
verzichten, da diese das Amtsgeheimnis zwar verletzt habe, aber nur geringfügig. Ein
Teil des Parlaments applaudierte nach der Bekanntgabe des Büros, um Solidarität zu
signalisieren. Zwar stand eine Entscheidung über die Forderung der
Bundesanwaltschaft zur Aufhebung der Immunität noch aus, die Presse zeigte sich ob
der starken Rückendeckung für Markwalder aber doch einigermassen erstaunt. „Même
pas une tape sur les doigts”, wunderte sich etwa Le Temps. Die Classe Politique
beschütze sich wieder einmal gegenseitig, liess sich Christoph Mörgeli (svp, ZH) im Blick
zitieren. Die Parlamentsmitglieder hätten „nicht begriffen, dass ihre Glaubwürdigkeit
auf dem Spiel” stehe. Die Angelegenheit dürfe nicht als erledigt betrachtet werden (TA).

Noch einmal aufgekocht wurde die Affäre, weil im Nachgang des Entscheids des Büros
bekannt wurde, dass weitere Dokumente an Kasachstan weitergegeben worden waren,
die aber nicht in die Beurteilung der APK-NR eingeflossen zu sein schienen. In der Tat
hatte Markwalder auch Antworten des Bundesrates zu Tschechien und Bosnien
weitergegeben. Die SVP forderte, den Fall nicht einfach ad acta zu legen oder aber über
eine generelle Aufhebung des Kommissionsgeheimnisses nachzudenken. 
Die Immunitätskommission des Nationalrats (IK-NR) nahm dann den Ball Anfang Juli
wieder auf. Zwar entschied sich die IK-NR, nachdem sie festgestellt hatte, dass die
strafrechtlich relevanten Tätigkeiten mit dem Parlamentsmandat zusammenhängen,
und auf das Gesuch der Bundesanwaltschaft eingetreten war, die Immunität der
Bernerin nicht aufzuheben. Sie forderte das Büro-NR aber mit 4 zu 4 Stimmen und
einer Enthaltung bei Stichentscheid des Vizepräsidenten (Gerhard Pfister; cvp, ZG) auf,
nochmals auf den Entscheid zurückzukommen und Disziplinarmassnahmen zu
ergreifen. Das Kommissionsgeheimnis dürfe nicht ausgehöhlt werden, begründete
Pfister den Entscheid. Mitte August bestätigte die Rechtskommission des Ständerats
(RK-SR) den Entscheid der IK-NR: Einstimmig trat sie auf das Gesuch ein und mit 10 zu 0
Stimmen bei einer Enthaltung entschied sie, die Immunität nicht aufzuheben. Das
Verhalten der Berner Freisinnigen sei zwar wenig besonnen und unvorsichtig gewesen
und die Weitergabe der Dokumente zu Tschechien und Bosnien sei kritisch zu
beurteilen, eine Aufhebung der Immunität sei aber nicht zu rechtfertigen. 
Mitte August entschied das Büro-NR schliesslich, nicht auf die Forderung der IK-NR
einzutreten. Es gebe keine neuen Fakten, die ein Rückkommen auf den ursprünglichen
Entscheid rechtfertigten. Allerdings fordert das Büro eine umfassende
Auseinandersetzung über Lobbyismus. Die zur Zeit dieser Forderung hängigen 13
Vorstösse zum Thema zeigten deutlich, dass eine vertiefte Diskussion angezeigt sei.
Damit war Markwalder definitiv aus dem Schneider. 

Die „Affäre Markwalder” (AZ) war vollends zur Kasachstan-Affäre geworden, als bekannt
wurde, dass Walter Müller (fdp, SG) und Christian Miesch (svp, BL) eine von Burson-
Marsteller organisierte Reise ins autokratische Land unternahmen, ohne selber für die
Reisekosten aufgekommen zu sein. Das Geld sei von Kasachstan aus geflossen. Müller,
welcher der Freundschaftsgruppe Schweiz-Kasachstan angehört, gab zu Protokoll,
weder gewusst zu haben, dass die Reise von Kasachstan bezahlt worden war, noch dass
die organisierende PR-Agentur mit Kasachstan verbandelt sei. Die Juso reichte bei der
Bundesanwaltschaft Klage wegen Verdachts auf Vorteilnahme gegen Müller ein. Weil
Miesch zum Zeitpunkt der Reise noch nicht im Nationalrat sass, wurde gegen ihn keine
Anzeige eingereicht. Müller, der von seiner eigenen Partei gerügt wurde, wollte das Geld
für die Reise zurückzahlen. 
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Die IK-NR beriet das Gesuch der Bundesanwaltschaft um Aufhebung der Immunität von
Müller (15.191) an der gleichen Sitzung, an der sie auch den Entscheid zu Christa
Markwalder gefällt hatte. Müllers Immunität wurde einstimmig nicht aufgehoben. Die
Reise stehe im Zusammenhang mit seinem Mandat, weshalb auf das Gesuch einzutreten
sei. Müller habe sich zwar nicht an die Empfehlungen zum Korruptionsstrafrecht
gehalten, die institutionellen Interessen würden jedoch die rechtsstaatlichen
überwiegen. Zum gleichen Schluss kam die RK-SR, die einstimmig Eintreten beschloss
und mit 10 zu 2 Stimmen entschied, Müllers Immunität nicht aufzuheben. Allerdings
wünschte sich die ständerätliche Kommission, dass die Empfehlungen für Reisen von
Parlamentsmitgliedern durch das Büro verbindlicher formuliert werden.  

Ein Nachspiel hatte die Affäre auch für die Lobbyistin Marie-Louise Baumann. Sie wurde
aus dem Bundeshaus verbannt, musste also den Badge, den sie von Corina
Eichenberger (fdp, AG) erhalten hatte, zurückgeben. Sie entschuldigte sich öffentlich
bei Markwalder und zeigte sich über den Verlauf der Affäre erschüttert. Die
Standesskommission der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) kam zudem
zum Schluss, dass Baumann die Standesregeln nicht vollständig beachtet habe, und
sprach eine Rüge aus. Es liege zwar keine Täuschung vor, aber sie hätte mehr
Transparenz schaffen müssen; die Kommunikation sei nicht optimal gewesen. Die 69-
Jährige kündigte an, ihre Tätigkeit als Lobbyistin im Parlament per Ende der Legislatur
zu beenden. Zudem wurde die Zusammenarbeit zwischen Burson-Marsteller und
Baumann beendet.

Das Thema Lobbying, aber auch die Diskussion um den Rahmen des
Kommissionsgeheimnisses, liessen in der Folge das Parlament eine Weile nicht mehr
los. 8

Administration judiciare

Laut Geschäftsbericht 2014 des Bundesgerichtes wurden die Gerichte im Jahr 2014
mit etwas weniger neuen Fällen (total 7'702 Fälle) belastet als im Vorjahr (7'918). Weil
gleichzeitig weniger Fälle (7'563) erledigt werden konnten als noch 2013 (7'876) stiegen
die Pendenzen gegenüber dem Vorjahr um 139 Fälle auf 2'650 leicht an. Die
durchschnittliche Dauer eines Prozesses lag unverändert bei 131 Tagen. Bei elf Fällen
hatte die Erledigung mehr als zwei Jahre gedauert. Der Bericht erwähnte auch die Zahl
der Beschwerden gegen die Schweiz beim Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR). Im Vergleich zu 2013 hatte diese Zahl von 514 auf 292
abgenommen. 2014 hatte der EGMR 386 Entscheide gefällt, davon 18 Urteile. In neun
Fällen - diese Zahl blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert - hatte das
internationale Gericht eine Verletzung der Menschenrechtskonvention festgestellt. Das
Bundesgericht hatte 2014 zudem einige Vorschläge für eine Revision des
Bundesgerichtsgesetzes angeregt, die im EJPD bearbeitet werden. Ziel ist nach wie vor
eine Entlastung des obersten Gerichtes von Bagatellfällen. 
Corina Eichenberger-Walther (fdp, AG) im Nationalrat bzw. Martin Schmid (fdp, GR) im
Ständerat wies als KommissionssprecherIn darauf hin, dass sich die GPK-
Subkommission dem Thema individuelle Erledigungsstatistik angenommen habe. Ab und
zu werde der Wunsch nach einer Überprüfung der Effizienz der einzelnen
Bundesrichterinnen und Bundesrichter laut. Zwar zeigten anonymisierte Zahlen eine
grosse Diskrepanz in der Anzahl Mitwirkungen bei Entscheiden, dies liesse sich aber
aufgrund der Schwere der Fälle erklären. Beide lobten die Arbeit der Gerichte und
wiesen darauf hin, dass der Umstand, dass die Geschäftsführung der obersten
Justizbehörden kaum medial beleuchtet werde, ein sehr gutes Zeichen sei. In beiden
Kammern wurde der Bericht denn auch ohne Diskussion zur Kenntnis genommen. 9

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.06.2015
MARC BÜHLMANN

Weil Bundesanwalt Michael Lauber Mitte Juni vom Bundesstrafgericht in der Fifa-
Untersuchung für befangen erklärt worden war, schienen die Chancen für seine
Wiederwahl im Herbst noch weiter zu sinken. So äusserte sich auf jeden Fall Sebastian
Frehner (svp, BS) in der NZZ. Auch Corina Eichenberger (fdp, AG) sah die Position
Laubers nun noch geschwächter als vorher und Beat Rieder (cvp, VS) wies darauf hin,
dass die Gerichtskommission (GK) mit ihrem Entscheid, die Wahl auf den Herbst zu
verschieben, wohl richtig gelegen habe. Nicht wenige Parlamentsmitglieder, so etwa
Carlo Sommaruga (sp, GE) oder Marco Romano (cvp, TI), forderten Lauber auf, die
Konsequenzen zu ziehen und sich nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Ansonsten winke
ihm wohl eine Abwahl, prognostizierte das St. Galler Tagblatt.

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 04.09.2019
MARC BÜHLMANN
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Für Unruhe sorgten zudem die Ereignisse im Rahmen der Disziplinaruntersuchung
gegen Lauber, die von der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
ausgelöst worden war. Die AB-BA hatte aus Gründen der Objektivität und der fehlenden
eigenen Zeit einen emeritierten Strafrechtsprofessor für die Untersuchungen
angestellt, wogegen Lauber vor Gericht erfolgreich rekurrierte. Die Medien urteilten,
dass solche «juristischen Finessen» Laubers bei den Parlamentariern wohl eher
schlecht ankämen. Matthias Aebischer (sp, BE), Mitglied der GK, die eigentlich auch auf
der Basis dieser nun verzögerten Disziplinaruntersuchung im August über die
Empfehlung für eine Wiederwahl Laubers entscheiden wollte, sprach von einem
«unsäglichen Hickhack». 

Lauber erwuchs allerdings auch Unterstützung. Vor allem in der Person von Claude
Janiak (sp, BL), der Mitte August von einer Kampagne gegen den Bundesanwalt sprach.
Er warnte davor, dass eine Nicht-Wiederwahl der offiziellen Schweiz grossen Schaden
zufügen würde, das dies ein Signal wäre, dass man Strafverfolger eliminiere, wenn sie
«jemandem auf die Füsse getreten sind», so der Baselbieter Ständerat in der Basler
Zeitung. Janiak versuchte klarzustellen, dass die vor allem in den Medien immer wieder
aufgeführten und kritisierten Gespräche mit Infantino nicht rechtswidrig seien,
sondern in solchen komplexen Verfahren dazu gehörten. Sie nicht zu protokollieren sei
ebenfalls kein rechtlicher Verstoss. Janiak äusserte sich in diesem Interview zudem
über den Präsidenten der AB-BA, Hanspeter Uster. Dieser sei wohl ein «Kontrollfreak»,
der ins Operative reinrede, was aber nicht die Rolle einer Aufsichtsbehörde sei und
wogegen sich Lauber nun zurecht wehre. In einem Gastkommentar in den AZ-Medien
doppelte Janiak nach und erinnerte daran, dass sich der Bundesanwalt nichts habe
zuschulden lassen kommen. Eine Nichtwiederwahl wäre aber eigentlich nur
gerechtfertigt, wenn dieser grob fahrlässig seine Amtspflichten schwer verletzt hätte. 
Ähnlich äusserte sich Matthias Aebischer (sp, BE) gegenüber Radio SRF. Die
Gerichtskommission könne fast nicht anders, als Lauber zur Wiederwahl zu empfehlen,
weil ihm keine gravierenden Fehler vorgeworfen werden könnten. In einem weiteren
Gastbeitrag wurde dann wiederum Janiak von Strafrechtsprofessor Mark Pieth kritisiert.
Der Basler Rechtsanwalt dürfe sich als GPK-Mitglied nicht in der Öffentlichkeit äussern.
Die Causa Lauber füllte die Medienspalten. 

Die GK lud dann kurz vor ihrem Entscheid über den Wahlvorschlag sowohl Lauber als
auch Uster noch einmal an eine Kommissionssitzung Ende August ein. Danach entschied
die GK, ihren Entscheid zu vertagen. Dem Bundesanwalt sei es nicht gelungen, alle
Zweifel auszuräumen. Das Verfahren nach einem Antrag auf Nichtwiederwahl, den Sibel
Arslan (basta, BS) und ein weiteres Mitglied der GK einreichten, sieht vor, dass der in
Frage gestellte Bundesanwalt noch einmal schriftlich gegen die Vorwürfe Stellung
nehmen kann. Am Termin für die Wahl werde jedoch nicht mehr gerüttelt, gab die GK
ebenfalls bekannt. Dieser werde auf den 25. September gelegt. 

Am 4. September, also eine Woche nach der Sitzung und nachdem sie die schriftliche
Stellungnahme Laubers konsultiert hatte, entschied die GK schliesslich mit 9 zu 6
Stimmen bei einer Enthaltung, die Wiederwahl Laubers nicht zu empfehlen. Die
Kommission begründete ihren Entscheid vor den Medien mit den Beschlüssen des
Bundesstrafgerichts, das Lauber im Fifa-Strafverfahren für befangen gehalten und ihm
eine Verletzung der Strafprozessordnung vorgeworfen habe. In die Beurteilung der GK
sei auch das «uneinsichtige Verhalten» Laubers und sein «Gegenangriff» auf die AB-BA
eingeflossen, gab Lorenz Hess nach der Sitzung zu Protokoll. Das Urteil sei «zu zwei
Dritteln juristisch und zu einem Drittel politisch begründet» – so Hess weiter. Die GK-
Mitglieder, die für eine Wiederwahl gestimmt hatten – darunter etwa Christian Lüscher
(fdp, GE) – gaben zu bedenken, dass Lauber viel Gutes bewirkt habe und die Polemiken
um die informellen Treffen seinen gesamten Leistungsausweis nicht beeinträchtigen
sollten. Eine Nichtwiederwahl gefährde die Bundesanwaltschaft als Institution. Lauber
selber gab bekannt, seine Kandidatur für die Amtsperiode 2020 bis 2023 aufrecht zu
erhalten.

Die Medien sahen die Wiederwahlchancen für Lauber aufgrund der abschlägigen
Empfehlung der GK allerdings nur noch als gering an. Zwar müsse sich das Parlament
nicht an die Empfehlung halten, es sei aber wohl «zu viel Geschirr zerschlagen», wie
etwa die NZZ kommentierte, als dass es sich noch zu einer Wiederwahl bewegen liesse.
Weil er gegen alle gerichtlich vorgehe, die sich ihm in den Weg stellten, sei eine
konstruktive Zusammenarbeit kaum noch denkbar. Lauber habe sich in seinem eigenen
Fall verheddert und die Kontrolle über sein Image verloren, urteilte auch der Tages-
Anzeiger. Es fehle ihm an Demut, befand der «Blick». Von jemandem in dieser Position

01.01.65 - 01.01.24 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



dürfe mehr Souveränität erwartet werden. 10

Elections

Elections fédérales

Im Kanton Aargau bewarben sich bei den Nationalratswahlen 2019 496 Personen auf
36 Listen für einen der 16 Aargauer Nationalratssitze. Der Andrang auf die begehrten
Sitze war dieses Jahr noch einmal deutlich höher als 2015 (288 Kandidierende auf 23
Listen). Dieses Jahr schlug alleine schon die CVP mit neun Listen und 127
Kandidierenden zu Buche. Auch die Anzahl der Kandidatinnen war dieses Jahr so hoch
wie nie zuvor (187, Frauenanteil 37.7%).

Bei den Nationalratswahlen vor vier Jahren hatten sich die SVP und die FDP im Aargau
als Gewinner feiern lassen können. Sie hatten damals beide einen Sitzgewinn
verzeichnet. Die 16 Nationalräte, die den Kanton während der letzten Legislatur in
Bundesbern vertreten hatten, waren damit wie folgt auf die Parteien verteilt: 7 SVP, 3
FDP, 2 SP, 1 CVP, 1 GPS, 1 GLP, 1 BDP. Die beiden letztmaligen Gewinner mussten für die
anstehenden Wahlen 2019 als einzige Parteien Rücktritte verkraften, wobei die SVP
besonders betroffen war. Gleich vier ihrer sieben amtierenden Nationalräte fielen der
parteiinternen Alters- und Amtszeitregelung zum Opfer. Sylvia Flückiger-Bäni und Ulrich
Giezendanner zogen sich ganz aus der nationalen Politik zurück. Luzi Stamm und
Maximilian Reimann beschlossen hingegen, auf eigenen Listen erneut zu den Wahlen
anzutreten. Luzi Stamm, seit 28 Jahren im Nationalrat, stieg mit einer nach ihm
benannten Liste und sieben Mitstreitern ins Rennen. Reimann, seinerseits bereits 32
Jahre lang Bundesparlamentarier, führte derweil die Seniorenliste «Team 65+» an. Für
beide waren die Chancen ausserhalb der SVP-Liste ihre Wiederwahl zu schaffen sehr
gering. Der SVP bereiteten zudem im Wahlkampf die Turbulenzen um die inzwischen
zurückgetretene Regierungsrätin Franziska Roth (svp) Kopfzerbrechen. Immerhin gelang
der Volkspartei mit der FDP, der EDU und Reimanns «Team 65+» bei den
Listenverbindungen der Zusammenschluss zu einem breiten rechtsbürgerlichen Block.
Die FDP erhoffte sich von der Verbindung, den freiwerdenden Sitz der
zurückgetretenen Corina Eichenberger zu verteidigen. Der rechtsbürgerliche
Schulterschluss geriet allerdings arg in Schieflage als die SVP im August ihr Wurmplakat
veröffentlichte. Auf dem Plakat war unter anderem ein FDP-blauer Wurm abgebildet,
der einen die Schweiz symbolisierenden Apfel durchbohrt. Die FDP prüfte sogar eine
Auflösung der Listenverbindung, doch aufgrund der bereits abgelaufenen Frist für die
Anmeldung der Listenverbindungen, hatten die Freisinnigen gar keine andere Wahl, als
an die SVP gebunden in die Wahlen zu steigen. In der Mitte schloss sich die BDP mit der
EVP zusammen. Damit sollte der Sitz von Bernhard Guhl (bdp) gerettet werden. Zwar
garantierte die Listenverbindung den beiden Parteien praktisch einen Sitz, doch falls
die EVP mehr Stimmen machen würde als die BDP, könnte Guhl sein Mandat trotzdem
verlieren. Innerhalb der zweiten Mitteverbindung, zwischen der CVP und der GLP, kam
es ebenfalls zu einem Zweikampf, denn beide Parteien hätten gerne jeweils einen
zweiten Sitz erobert. Voraussetzung dafür war jedoch, dass beide Parteien in der Gunst
der Wähler zulegen können. Der zusätzliche Sitz würde dann auf die Partei mit dem
höheren Wähleranteil fallen. Auch bei den linken Parteien zeichnete sich im
Wesentlichen ein Zweikampf ab. Die SP und die Grünen hatten sich beide einen
Sitzgewinn zum Ziel gesetzt, doch es schien sehr unwahrscheinlich, dass dies gleich
beiden Parteien gelingen würde. Zwar gesellte sich zur Listenverbindung der SP und den
Grünen auch noch die Piratenpartei, doch keiner erwartete, dass die Piraten in die
Nähe eines Sitzgewinnes kommen würden. 

Wie in den meisten Kantonen konnten die Grünen und Grünliberalen auch im Kanton
Aargau am Wahlsonntag ihre Wähleranteile kräftig ausbauen. Die Grünen legten
gegenüber 2015 um 4.3 Prozentpunkte zu (neu 9.8%), die GLP um 3.3 Prozentpunkte
(neu 8.5%). Es reichte jedoch keiner der beiden Parteien für einen Sitzgewinn, womit
weiterhin lediglich Irène Kälin (gp) und Beat Flach (glp) im Parlament vertreten sein
werden. Sitzgewinne verzeichnen konnten dafür die jeweiligen Listenpartnerinnen –
trotz vergleichsweise geringerem Wählendenzuwachs. Für die SP (+0.4 Prozentpunkte,
neu 16.5%) schaffte neben den Bisherigen Yvonne Feri und Cédric Wermuth auch
Gabriela Suter den Einzug in den Nationalrat. Die CVP (+1.3 Prozentpunkte, neu 9.9%)
freute sich darüber, dass sie endlich wieder einmal ihren Stimmenanteil ausbauen
konnte, nachdem sie bei den letzten vier Nationalratswahlen jeweils Verluste hatte
einstecken müssen. Neben der bestätigten Ruth Humbel wird für die CVP in der
nächsten Legislatur auch die kantonale Parteipräsidentin Marianne Binder-Keller in der

ÉLECTIONS
DATE: 20.10.2019
ELIA HEER
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Grossen Kammer vertreten sein. Die Sitzgewinne von SP und CVP gingen auf Kosten der
FDP und der SVP. Die FDP konnte den Sitz von Corina Eichenberger nicht verteidigen.
Die beiden Bisherigen Thierry Burkhart und Matthias Samuel Jauslin schafften hingegen
die Wiederwahl. Aufgrund der vielen Rücktritte in ihren Reihen, schafften bei der SVP
trotz Sitzverlust gleich drei Neue den Einzug ins nationale Parlament:  Martina Bircher,
Jean-Pierre Gallati und Benjamin Giezendanner. Benjamin Giezendanner folgte damit
direkt auf seinen zurückgetretenen Vater Ulrich Giezendanner. Problemlos
wiedergewählt wurden die drei bisherigen SVP-Nationalräte Thomas Burgherr, Andreas
Glarner und Hansjörg Knecht. Nicht wiedergewählt wurden hingegen wie erwartet Luzi
Stamm und Maximilian Reimann. In der Mitte tauschten die BDP und die EVP einen Sitz,
da die BDP 2.0 Prozentpunkte verlor (neu 3.1%) und von der EVP (+0.3 Prozentpunkte,
neu 3.6%) überholt wurde. Bernhard Guhl verpasste also die Wiederwahl und musste
Lilian Studer (evp) den Sitz überlassen. Die Zusammensetzung der Aargauer
Volksvertretung für die Legislatur 2019-2023 lautet somit: 6 SVP, 3 SP, 2 FDP, 2 CVP, 1
GP, 1 GLP und 1 EVP. Die Wahlen lockten 44.7 Prozent der Stimmberechtigten an die
Urne – 3.6 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. 

Fünf Wochen nach den Nationalratswahlen fand im Aargau der zweite Wahlgang der
Ständeratswahlen und der Regierungsratsersatzwahl statt. Neu ins Stöckli zogen Thierry
Burkhard (fdp) und Hansjörg Knecht (svp) ein. Für sie rutschten Maja Riniker (fdp) und
Stefanie Heimgartner (svp) in den Nationalrat nach. Bei der Regierungsratsersatzwahl
setzte sich Jean-Pierre Gallati (svp) als Nachfolger der zurückgetretenen Franziska Roth
durch. Gallati gab bekannt, noch die erste Session im Nationalrat zu besuchen. Danach
wird ihn Bauernverbandspräsident Alois Huber (svp) als nächster auf der SVP-Liste
ersetzen. 11

Armée

Armée et société

Nationalrat Caroni (fdp, AR) hatte im Juni 2015 und damit noch vor seiner Wahl in den
Ständerat eine Motion eingereicht, mit der der Bundesrat beauftragt werden soll,
rechtliche Grundlagen zu schaffen, damit Angehörigen der Armee Arbeitszeugnisse für
ihre geleisteten Dienste ausgestellt werden können. Darin sah der Motionär - selbst
Fachoffizier im Rang eines Majors - eine Stärkung der Vereinbarkeit von Beruf und
Militärdienst. Es gelte zudem eine Ungerechtigkeit gegenüber Zivildienstleistenden
auszumerzen, die für ihre Dienstleistungen Zeugnisse erhalten. Der administrative
Aufwand wurde von Caroni selbst als klein eingeschätzt, da ohnehin militärische
Qualifikationen erstellt werden und diese Dokumente mit wenig Aufwand so gestaltet
werden könnten, dass sie gegenüber zivilen Arbeitgebern verwendet werden können. 
Der Bundesrat war nicht ganz gleicher Meinung. Zwar teilte er den Grundsatz, dass
Militärdienst und Erwerbstätigkeit vereinbar sein sollen und dies ein wichtiges Prinzip
der Milizarmee sei, er beantragte jedoch mit Verweis auf bereits bestehende
Möglichkeiten die Ablehnung der Motion. Bereits zum Zeitpunkt deren Einreichung
konnten Armeeangehörige Leistungsnachweise verlangen, mit denen ein
Zusammenhang zwischen militärischer Ausbildung und zivilen Fähigkeiten hergestellt
wird. Den Absolventinnen und Absolventen der höheren Kaderausbildung
beispielsweise würden solche Dokumente bereits ausgehändigt. Entgegen der
Einschätzung des Motionärs zeigte sich der Bundesrat besorgt über den Aufwand einer
Anpassung des Qualifikationswesens, der in "keinem Verhältnis zum allfälligen Nutzen"
stehe.
Das von Corina Eichenberger (fdp, AG) übernommene Geschäft wurde in der
Herbstsession 2016 im Nationalrat behandelt und angenommen. Der Aargauer Liberalen
gelang es, das Anliegen durchzubringen, indem sie die Vereinbarkeit von Beruf und
Militärlaufbahn als zentral bewarb. Arbeitszeugnisse könnten sich zudem als Anreiz
positiv auf die Motivation der Dienstleistenden auswirken. Verteidigungsminister
Parmelin schaffte es nicht, die ablehnende Haltung der Regierung hinreichend zu
verteidigen. Mit 114 Ja-Stimmen gegen 71 Nein wurde die Motion an den Ständerat
übergeben. 12

MOTION
DATE: 20.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die FDP-Liberale Fraktion hatte im September 2015 eine Motion eingereicht, mit der
die Mittel für den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) aufgestockt oder zumindest
nicht gekürzt werden sollten. Sicherheit sei eine Kernaufgabe des Staates und
deswegen dürften die Ressourcen für den NDB nicht angetastet werden. Die FDP wollte
mit ihrem Vorstoss sicherstellen, dass der NDB die nötigen Abklärungen zum
terroristischen Risikopotential von Asylsuchenden und Kontingentsflüchtlingen
glaubwürdig durchführen kann. Die Partei setzte damit an zwei frühere Vorstösse an, in
denen sie bereits Bedenken zur sicherheitspolitischen Lage in der Schweiz aufgrund
der Migrationsströme geäussert hatte (Ip. 15.3546 und 15.3547). Seit der Beantwortung
dieser beiden ähnlich lautenden Interpellationen habe sich die Lage noch verschärft,
befürchtete die FDP, und weil unter dem Deckmantel Asylsuchender möglicherweise
auch Terroristen in die Schweiz einreisen würden, sollte die Regierung aktiv werden. Da
im Bundeshaushalt Sparbemühungen nötig sein werden, wollte die FDP mit dieser
Motion erneut mit Nachdruck eine Budgetkürzung beim NDB verhindern.
Der Bundesrat zeigte in der Stellungnahme Verständnis für das Anliegen und räumte
ein, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass auch Personen in die Schweiz
einreisten, die ein Sicherheitsrisiko bedeuteten. Er sah jedoch zum damaligen
Zeitpunkt keine Möglichkeit für eine Aufstockung der Mittel für den NDB, unter
anderem, weil bereits Anfang Januar 2015 sechs zusätzliche Stellen beim NDB zur
Stärkung der Terrorabwehr geschaffen worden seien. Zudem würden die kantonalen
Polizeikorps finanziell unterstützt. Die Motion wurde entsprechend zur Ablehnung
beantragt.
Dies wurde vom Nationalrat jedoch nicht goutiert, er überwies die Motion mit 128 zu 63
Stimmen und einer Enthaltung deutlich. Sprecherin Eichenberger (fdp, AG) nannte in
der kurzen Darstellung des Antrags eine Reihe von Vorfällen mit terroristischem
Hintergrund, beispielsweise jene in Würzburg/D oder Ansbach/D, oder auch ein
verhindertes Attentat in Paris/F. Die personelle Aufstockung beim NDB und den
finanziellen Support zugunsten der Kantone würdigte sie als positiv, aber dies genüge
nicht, weil der NDB immer noch personell unterbesetzt sei. Verteidigungsminister
Parmelin verwies vergeblich auf die von der Regierung aufgenommenen Tätigkeiten zur
Terrorismusprävention, die sich unter anderem in der Schaffung von insgesamt 86
Stellen manifestiere, und vertrat damit die Ansicht der Regierung, dass die Motion nicht
nötig sei. Mit dem nationalrätlichen Votum ging das Geschäft in den Ständerat. 13

MOTION
DATE: 20.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Organisation militaire

En juin, une motion Eichenberger-Walther (plr, AG) a été déposée et ensuite adoptée
par le Conseil national. Elle demande au Conseil fédéral de créer des bases légales pour
des mesures plus pointues en matière de non-recrutement ou d'exclusion de l'armée.
Ces mesures devaient ainsi déployer leurs effets avant et pendant toute la durée des
obligations militaires. Le Conseil fédéral a répondu au mois d'août qu'il partageait cet
avis et qu'il étudiait un nouveau projet de révision de la LAAM à proposer au parlement
(voir ici). 14

MOTION
DATE: 11.06.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Conseil des Etats a transmis une motion Eichenberger-Walther (plr, AG) demandant
au gouvernement de mettre en place des mesures plus exigeantes en matière de non-
recrutement ou d’exclusion de l’armée. Le Conseil national a par contre rejeté son
initiative parlementaire (In. pa. 09.405) visant à mieux repérer les délinquants mineurs
lors du recrutement. 15

MOTION
DATE: 16.03.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Gleich zweifach wurde ein Postulat Ende September im Nationalrat eingereicht. Die
Postulierenden Eichenberger-Walther (fdp, AG) (Po. 12.3745) und Glanzmann-Hunkeler
(cvp, LU) (Po. 12.3744) forderten den Bundesrat auf, einen Bericht vorzulegen, wie das
Leistungsprofil der Armee unter Berücksichtigung geplanter Budgetkürzungen
aussehen soll. Mit dem Armeebericht 2010 hatten sich Parlament und Regierung auf
einen Armee Soll-Bestand von 100 000 Armeeangehörigen geeinigt. Der vom Parlament
auf 5 Mia. CHF gesetzte Plafond wurde im Nachgang der Verhandlungen vom Bundesrat
auf 4,7 Mia. CHF redimensioniert. Der Bundesrat solle schildern, in welchen Bereichen
die 300 Mio. CHF eingespart werden. Aus der Stellungnahme des Bundesrates ging
hervor, dass das VBS in der Erarbeitung dieser Fragen bereits aktiv geworden war. Die
Regierung empfahl die Postulate zur Annahme und die Räte folgten Ende Jahr dieser
Empfehlung stillschweigend. 16

POSTULAT
DATE: 20.09.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die Finanzierung der Armee war Gegenstand mehrerer weiterer Vorstösse. Bereits im
Vorjahr wurde der Bundesrat durch die Postulate Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) (Po.
12.3744) und Eichenberger-Walther (fdp, AG) (Po. 12.3745) aufgefordert, aufzuzeigen,
wo beabsichtigte Kosteneinsparungen ansetzen sollten. Durch die Kurskorrektur mittels
SiK-Motion wurde dies hinfällig. Noch offen blieb eine Motion Bieri (cvp, ZG), in welcher
der Bundesrat aufgefordert wurde, die finanziellen Eckwerte der Armee anzupassen.
Diese im März 2012 eingereichte Motion ist durch zwischenzeitlich getätigte Schritte
bereits teilweise erfüllt worden. Einzig eine vom Motionär eingebrachte, neue
Finanzierungslösung für die Armee blieb Gegenstand der Diskussion. Er rief nach
Einrichtung eines permanenten Fonds, welcher durch diverse Positionen der
Armeefinanzierung (Immobilien, Rüstung, Verkauf nicht mehr benötigter Einrichtungen)
geäufnet werden soll. Dieser grundsätzliche und materielle Unterschied zur von der
Regierung vorgeschlagenen und später im Parlament genehmigten Fondsfinanzierung
der neuen Kampfflugzeuge müsse vertieft behandelt werden. Diese Debatte wurde
vorerst vertagt. Anfang 2013 wurde im Ständerat beschlossen, die Motion zu sistieren,
bis die Botschaft über die WEA vorliegen werde. 17

MOTION
DATE: 06.03.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Einen obligatorischen Orientierungstag für Frauen einzuführen, war ein Jahr nach der
Ankündigung nicht mehr mehrheitsfähig. Die Regierungskonferenz Militär Zivilschutz
Feuerwehr (RK MZF) ist inzwischen von der Idee abgerückt und beschloss an der
Jahreskonferenz 2018, dies nicht länger verfolgen zu wollen. Ausschlaggebend war,
unter anderem, ein externes Rechtsgutachten. Darin wurde spezifiziert, dass eine
Verfassungsänderung nötig wäre. Offensichtlich wollten die Militärdirektorinnen und
Militärdirektoren diesen Weg nicht beschreiten. Stattdessen wurden die Kantone
verpflichtet, alle jungen Frauen zum Orientierungstag einzuladen. Er soll jedoch nach
wie vor freiwillig bleiben. Diverse Sicherheitspolitiker und -politikerinnen kamen in der
Presse zu Wort. Einig war man sich, dass die Armee grundsätzlich noch mehr tun
könnte, um Frauen anzusprechen. Corina Eichenberger (fdp, AG) regte in der Luzerner
Zeitung an, dass die Armee mehr Werbung machen müsse. Beat Flach (glp, AG) könnte
sich vorstellen, dass frauenspezifische Anlässe, etwa an Schulen, hilfreich sein könnten.
Es reiche nicht, den Frauen «einfach einen Brief zu schreiben». 18

AUTRE
DATE: 05.05.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Service civil et refus de servir

Eine 2009 im Nationalrat eingereichte Motion Eichenberger (fdp, AG) wurde nach
zweimaliger Sistierung in beiden Räten 2014 vom Ständerat abgelehnt und damit
erledigt. Die Motionärin forderte damals aus Angst vor einer zu starken Zunahme von
Zivildienstgesuchen zu Ungunsten der Armee, die Zivildienstdauer nicht nur wie
gegenwärtig 1,5-mal so lange wie die Dauer des Militärdienstes anzusetzen, sondern
diesen Faktor auf 1,8 zu erhöhen. Damals stimmte die grosse Kammer entgegen dem
Antrag der Regierung der Motion zu. Aus mehreren Berichten zum Zivildienst ging in der
Zwischenzeit jedoch hervor, dass die Anzahl Zivildienstgesuche seither wieder
abnehmend war und sich die Sorge also erübrigte. Die sicherheitspolitische
Kommission des Ständerates (SiK-SR) hatte 2014 entsprechend einstimmig die
Ablehnung der Motion empfohlen und das Ratsplenum folgte im September dieser
Empfehlung. 19

MOTION
DATE: 23.09.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Infrastructure et environnement

Protection de l'environnement
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Politique de protection de l'environnement

La campagne a été marquée dès son démarrage par la division du PRD. Déjà lors des
débats aux chambres, plusieurs élus radicaux s’étaient distanciés du parti, estimant
l’initiative excessive et contraire à l’Etat de droit. Fer de lance du comité d’initiative, la
conseillère nationale Doris Fiala (prd, ZH) a d’ailleurs vertement critiqué les quatre
radicaux qui s’étaient abstenus lors du premier vote à la chambre basse, les jugeant
responsables de l’échec au parlement. Signe des vives tensions internes au parti, la
direction a décidé que l’assemblée des délégués voterait à bulletin secret pour
déterminer le mot d’ordre du parti, de sorte à protéger les minoritaires. À l’issue du
vote, les délégués ont décidé de soutenir l’initiative par 142 voix contre 57 et 17
abstentions. Loin de se résigner, les minoritaires, soit dix parlementaires fédéraux, des
anciens conseillers aux Etats et la section genevoise du PRD ont mené une campagne
très active. Les parlementaires, anciens et actuels, qui se sont engagés contre
l’initiative étaient Christine Egerszegi (AG), Erika Forster (SG), Kurt Fluri (SO), Rolf
Büttiker (SO), Dick Marti (TI), Olivier Français (VD), Hugues Hiltpold (GE), Corina
Eichenberger (AG), Christa Markwalder (BE), Peter Malama (BS), Thomas Pfisterer (AG),
Thierry Béguin (NE), Gilles Petitpierre (GE) et René Rhinow (BS). 20

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 04.11.2008
NICOLAS FREYMOND

Politique sociale

Population et travail

Protection des travailleurs

Im März 2021 reichte Greta Gysin (gp, TI) eine Motion ein, mit der sie den Bundesrat
beauftragen wollte, das Arbeitsgesetz so zu ändern, dass die Arbeitnehmenden
ausserhalb der Arbeitszeit nicht erreichbar sein müssen. Aufgrund der Covid-19-
Pandemie seien flexiblere Arbeitsformen wie Heimarbeit häufiger geworden, wodurch
sich Privat- und Arbeitsleben vermischten. Um die Arbeitnehmenden vor dieser
zusätzlichen Arbeitsbelastungen zu schützen, solle im Gesetz verankert werden, dass
sie ausserhalb der Bürozeiten nicht erreichbar sein müssen.
In seiner Stellungnahme beantragte der Bundesrat, die Motion abzulehnen, da die
Arbeitnehmenden bereits heute ein Recht auf Ruhezeiten ohne Erreichbarkeit hätten.
Zudem werde die Thematik bereits bei der Umsetzung der parlamentarischen Initiative
Burkhart (fdp, AG; Pa. Iv. 16.484) berücksichtigt. Im März 2023 wurde das Geschäft
abgeschrieben, da es nicht innert zwei Jahren vom Nationalrat behandelt worden
war. 21

MOTION
DATE: 17.03.2023
GIADA GIANOLA

Enseignement, culture et médias

Médias

Aspects généraux de la politique médiatique

Auch im Jahr 2017 riss die Kritik an der Admeira nicht ab. Im April 2017 begann die
Swisscom, anonymisierte Werbedaten für zielgruppenbasierte Werbung an die Admeira
weiterzuleiten. Zuvor hatte sie ihre Festnetzkunden auf eine aktualisierte
Datenschutzerklärung hingewiesen, die unter anderem beinhaltete, dass die Kunden bei
der Datenweitergabe Widerspruch einlegen können. Das Ausbleiben einer expliziten
Reaktion durch den Kunden verstand die Swisscom dabei als implizite Zustimmung zu
den aktualisierten Bestimmungen (Opt-Out). Dieses Vorgehen stiess jedoch im
Parlament auf Widerstand: Im Mai 2017 reichten Manfred Bühler (svp, BE, Ip. 17.3185),
Fabio Regazzi (cvp, TI, Ip. 17.3190) und Kathy Riklin (cvp, ZH, A. 17.1013) Interpellationen
und Anfragen ein, mit denen sie vom Bundesrat Erklärungen zum Vorgehen der
Swisscom forderten. Darin kritisierten sie insbesondere, dass bei einer
stillschweigenden Annahme der Datenschutzerklärung die Gefahr bestehe, dass
Personen unbewusst zustimmten, zum Beispiel weil sie das Kleingedruckte nicht
gelesen hätten. Der Bundesrat lehnte aber eine Deutungshoheit über die Zulässigkeit
dieses Opt-Out-Prinzips ab und verwies auf die Zuständigkeit der Zivilgerichte sowie
auf die unternehmerische Autonomie der Swisscom. 

Sorgen machten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier insbesondere auch
wegen der starken Marktposition der SRG, die sich durch ihre Beteiligung an der
Admeira noch zu verstärken drohe. Die KVF-SR forderte vom Bundesrat in einer Motion
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(Mo. 17.3355), sicherzustellen, dass die Kooperationen der SRG der Angebots- und
Meinungsvielfalt zugute kämen und interessierte Partner diskriminierungslos in die
Reihen der Aktionäre aufgenommen würden. Die KVF-SR hatte die Motion
ausgearbeitet, nachdem der Nationalrat im Juni 2017 eine parlamentarische Initiative
von Gregor Rutz (svp, ZH, Pa.Iv. 15.495) angenommen hatte, welche eine Beschränkung
der nichtkonzessionierten Tätigkeiten der SRG auf volkswirtschaftlich zwingende und
nicht bereits durch private Anbieter abgedeckte Bereiche forderte. Ähnliche Anliegen
hatten 2016 bereits Hugues Hiltpold (fdp, GE, pa.Iv. 16.422) und Beat Vonlanthen (cvp,
FR, pa. IV. 16.410) mittels parlamentarischer Initiativen vertreten. Auch Corina
Eichenberger-Walther (fdp, AG) forderte in einer Interpellation (Ip. 17.3807) Auskunft
darüber, welche rechtlichen Möglichkeiten bestünden, die SRG zu einem
diskriminierungsfreien Zugang für die privaten Medien zu verpflichten. In ihrer
Interpellation fragte sie auch nach den durch ihre Teilnahme an der Admeira
entstehenden finanziellen Risiken für die SRG – ein Thema, das auch eine Anfrage von
Daniela Schneeberger (fdp, BL) aufnahm (A. 17.5300). 

Die Verlage teilten die Sorgen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier bezüglich
der Stellung der SRG aufgrund von Admeira. Im September 2017 forderten Pietro Supino
und Peter Wanner als Verleger der Tamedia, respektive der AZ-Medien, eine
Aufspaltung der Admeira in zwei separate Gesellschaften: in ein Unternehmen für
Datenmanagement und eines für den Verkauf von Werbung. Die Vermischung der
beiden Bereiche sei „keine saubere Lösung“, weil ein Grossteil der Daten – gemäss
Wanner „das Gold von heute“ – von der staatlich kontrollierten Swisscom stamme. Nötig
sei stattdessen eine offene, diskriminierungsfreie Branchenlösung, erklärte Tamedia-
Sprecher Christoph Zimmer. Eine für alle vollständig offene Datenplattform sei aus
Datenschutzgründen nicht möglich, konterte Admeira-Sprecherin Romi Hofer. Da alle
Verlage ihre Inserate über Admeira verkaufen und Aktionäre werden könnten, verfügten
Swisscom, Ringier und die SRG auch nicht über einen ungerechtfertigten
Wettbewerbsvorteil.

Ende August 2017 gab Admeira bekannt, dass sie ein Tochterunternehmen mit dem
Namen Adtelier gegründet habe. Dieses soll Sonderwerbeformen wie Native Advertising,
Storytelling und Content Marketing, also ähnliche Werbeformen wie Publireportagen,
die wie redaktionelle Produkte aussehen, produzieren. Diesbezüglich wollte Karl Vogler
(csp, OW, Ip. 17.3899) mittels einer Interpellation vom Bundesrat wissen, ob die Nutzung
solcher Sonderwerbeformen wirklich noch dem Service Public-Auftrag der SRG
entspreche. Dieser erwiderte, dass die Beteiligung an Admeira ausserhalb des Service
Public-Auftrags liege, die SRG keine Gebührengelder dafür nutze und dies
entsprechend ein unternehmerischer Entscheid der SRG sei. 

Ende Oktober 2017 schickte das UVEK schliesslich einen Revisionsentwurf der Radio-
und Fernsehverordnung (RTVV) in die Vernehmlassung, gemäss dem der SRG und den
privaten Anbietern mit Konzession zielgruppenspezifische Werbung in ihren
konzessionierten Programmen unter Auflagen erlaubt sein soll. Dies stiess beim
Verlegerverband auf Unverständnis. Durch diese Stärkung der Admeira werde das Gebot
auf Rücksichtnahme auf die privaten Medien ausgehöhlt, erklärte der Geschäftsführer
des Verbands Schweizer Medien, Andreas Häuptli. 22

Partis, associations et groupes d'intérêt

Associations

Salariés et syndicats

Ein Fake-Inserat der Unia sorgte im September 2018 für einen kleinen Eklat. Wie
verschiedene Zeitungen berichteten, schaltete die Gewerkschaft bereits im August ein
Job-Inserat der fiktiven Firma «Meyer Info» auf mehreren Stellensuchportalen. Das
Inserat existierte dabei in zwei fast fast identischen Versionen, wobei es sich jeweils
entweder an Männer oder an Frauen richtete. Der frappante Unterschied: Das
angegebene Jahresgehalt für Frauen lag bei CHF 64'000, während die Männer für
dieselbe Stelle CHF 80'000 erhalten sollten. Dieser Unterschied blieb nicht lange
unbemerkt, worauf sich etwa auf dem Westschweizer Newsportal «Le Matin»
Nationalrätin Rebecca Ruiz (sp, VD) zum «skandalösen Unterschied» äusserte.
Im September deckte schliesslich das St. Galler Tagblatt mehrere Ungereimtheiten auf,
darunter auch, dass die Firma «Meyer Info» nicht im Handelsregister verzeichnet sei.
Bald wurden Vermutungen laut, dass die Inserate gefälscht und Teil einer politischen
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Kampagne sein müssten. Auf Druck der Öffentlichkeit meldete sich schliesslich eine
Unia-Mitarbeiterin mit einem Tweet zu Wort: Die Gewerkschaft Unia, zitierte das St.
Galler Tagblatt den Tweet, habe das Inserat zur Unterstützung einer Kampagne
zugunsten der Lohngleichheit lanciert. Dabei hätten Influencer das Inserat gezielt
gestreut, um die Öffentlichkeit für das Anliegen zu sensibilisieren.
Der Zeitpunkt der Aufschaltung war nicht zufällig gewählt: Im Nationalrat wurde gegen
Ende September über eine Initiative zur Bekämpfung der Lohndiskriminierung
debattiert. Bei einigen Politikerinnen und Politikern sorgte die Unia-Kampagne denn
auch für Unmut: Ruiz, nun über die Fälschung aufgeklärt, zeigte sich verärgert, da es
genügend reale Fälle von Lohndiskriminierung gebe, die man hätte thematisieren
können, wie die Basler Zeitung festhielt. Die gleichen Töne schlug Thierry Burkhart (fdp,
AG) an: Wenn die Unia auf Fake-News zurückgreifen müsse, um die Notwendigkeit einer
Änderung aufzuzeigen, bestehe ja wohl kein realer Handlungsbedarf, kritisierte er.
Derweil hoben Flavia Wasserfallen (sp, BE) und Maya Graf (gp, BL) hervor, dass zwar das
Inserat gefälscht gewesen sei, durch die Kampagne aber auf «unkonventionelle» Art auf
ein durchaus bestehendes Problem aufmerksam gemacht worden sei. 23
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